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0 Allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung des UVP-Be-

richts (§ 16Abs. 1 Nr. 7 UVPG) 

0.1 Beschreibung des Vorhabens, Bedarf an Grund und Boden (§ 6 Abs. 3 Nr.1 UVPG) 

Der vorliegende Entwurf umfasst die Verlegung der B 13 und südwestliche Ortsumfahrung von Merken-

dorf. Der Neubau der OU Merkendorf beginnt westlich von Merkendorf im Abschnitt 1020 bei Station 

0,994 (Bau-km 0+000) und endet mit dem Anschluss an die bestehende B 13 im Osten von Merkendorf 

im Abschnitt 1040 bei Station 1,600 (Bau-km 2+570). Die Neubaustrecke ist ca. 2,60 km lang. 

Im Zuge der OU Merkendorf sind zwei Brückenbauwerke, eine Geh- und Radwegunterführung und eine 

Überführung der Gemeindeverbindungsstraße erforderlich. 

Mit einer Ortsumgehung im Südwesten ist es möglich, den gesamten Durchgangsverkehr durch Mer-

kendorf im Zuge der B 13 aus der Gunzenhausener Straße heraus zu verlagern. Die Ortsumgehung er-

hält im durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) eine Prognosebelastung (in Jahr 2030) von 7.100 

Kfz/Tag, davon 1.010 Kfz-Schwerverkehr/Tag, das ist ein Schwerverkehrsanteil von 14%. 

Durch das Vorhaben werden ca. 4,81 ha bisher unversiegelte Fläche neu versiegelt (Bauwerke, Fahr-

bahn, Bankett, Wege). Dem gegenüber werden bestehende Flächen im Umfang von ca. 0,44 0,56 ha 

entsiegelt, so dass insgesamt eine vorhabenbedingte Neuversiegelung von ca. 4,37 4,25 ha zu erwarten 

ist. 

0.2 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorha-

bens (§ 16 Abs. 1 Nr. 2 UVPG) 

Der Abstand der OU zu Flächen mit Wohnnutzung beträgt minimal ca. 90 m (Außenbereich, Mischge-

biet). Die Grenzwerte nach 16. BImSchV werden deutlich unterschritten. Auch die zu erwartenden Im-

missionsbelastungen mit Luftschadstoffen sind unkritisch. Durch den Bau der Ortsumgehung wird der 

Ortsbereich in Bezug auf Lärm-, Schadstoff-, Geruchs- und sonstige Immissionen deutlich entlastet. Das 

innerörtliche Unfallrisiko wird ebenfalls deutlich gemindert. 

Mit dem Vorhaben sind Beeinträchtigungen bzw. Verluste von 33,32 ha Biotopflächen verbunden (vgl. 

Unterlage 19.1.1T, Kap. 4.1.3.1, Tabellen 8 und 9).  

Es befinden sich drei ständig wasserführende Fließgewässer im Untersuchungsraum (Braungartenbach, 

Dümpfelgraben, Waisengraben). Eine Beeinträchtigung von ständig wasserführenden Fließgewässern 

ist nicht gegeben. Durch Überbauung werden anlagebedingt 0,32 ha naturferne Gräben mit intensiver 

Unterhaltung in Anspruch genommen. 

Dauerhafte Eingriffe in den Grundwasserhaushalt durch ggf. entwässernde oder stauende Wirkungen 

des Straßenkörpers, den Entwässerungsmulden oder des Bauwerkes sind nicht zu erwarten.  
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Durch die dauerhaft in Anspruch genommene Fläche wird die gesamtklimatische Funktion des Untersu-

chungsraumes nicht erheblich eingeschränkt. 

Gemäß Fortschreibung des Regionalplanes sind westlich der B 13 liegende Abschnitte des Untersu-

chungsraumes als landschaftliches Vorbehaltsgebiet ausgewiesen.  

Vorhabenbedingte Beeinträchtigungen von Denkmalen sind nicht gegeben. 

Wesentliche Wechselwirkungen wurden im Rahmen der Auswirkungsprognose bei den jeweiligen 

Schutzgütern behandelt. Im Einzelnen sind dies: 

 Der Verlust von natürlichen Böden bedingt gleichzeitig Lebensraumverluste für Pflanzen und Tiere; 

außerdem werden die projektbedingten Versiegelungen und bauzeitlichen Bodenverdichtungen 

beim Schutzgut Wasser - Teilaspekt Grundwasser behandelt. 

 Die möglichen Beeinträchtigungen durch lufthygienische Belastungen während der Bauzeit (z.B. 

durch den Baustellenverkehr) und ihre Auswirkungen auf die Anwohner werden im Rahmen des 

Schutzgutes Klima/Luft betrachtet. 

 Der bauzeitliche und dauerhafte Verlust von Kaltluftentstehungsflächen und daraus ev tl. resultie-

rende negative Auswirkungen auf Siedlungsbereiche werden im Schutzgut Klima / Luft behandelt.  

 Negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild durch die OU werden auch im Hinblick auf die Er-

holungs- und Freizeitfunktion (Schutzgut Menschen) geprüft. 

0.3 Beschreibung der Merkmale des Vorhabens, des Standorts, und der geplanten Maß-

nahmen, mit denen das Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des 

Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden soll, sowie eine 

Beschreibung geplanter Ersatzmaßnahmen (§ 16 Abs. 1 Nr. 3 und 4 UVPG) 

Es werden keine Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Auch die zu erwartenden Immissionsbelastungen 

mit Luftschadstoffen sind unkritisch. Durch den Bau der Ortsumgehung wird der Ortsbereich in Bezug 

auf Lärm-, Schadstoff-, Geruchs- und sonstige Immissionen deutlich entlastet. Das innerörtliche Unfall-

risiko wird ebenfalls deutlich gemindert. 

Eine Beeinträchtigung von ständig wasserführenden Fließgewässern ist nicht gegeben. Durch Überbau-

ung werden anlagebedingt 0,32 ha naturferne Gräben mit intensiver Unterhaltung in Anspruch genom-

men. Dauerhafte Eingriffe in den Grundwasserhaushalt durch ggf. entwässernde oder stauende Wirkun-

gen des Straßenkörpers, den Entwässerungsmulden oder des Bauwerkes sind nicht zu erwar ten. 

Der Boden wird durch fachgerechten Abtrag, Zwischenlagerung und Wiederverwertung des Oberbodens 

gemäß DIN 18915 schonend behandelt.  

Die geplante Straßenbaumaßnahme liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten, so dass keine Maßnah-

men nach der Richtlinie für Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag) erforderlich werden. Zur Ver-

meidung einer Abflusserhöhung werden drei neue Rückhaltebecken hergestellt. Zusätzlich sind Maß-

nahmen zur Regenwasserbehandlung (trockenfallende Seitengräben) vorgesehen. 
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Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tier- und Pflan-

zenarten des Anhangs IV der FFH- Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Er-

mittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung 

folgender Vorkehrungen: 

 Erfassung von potenziellen Fledermausquartieren und vorsichtiges Fällen der Bäume mit potenziel-

len Fledermausquartieren (V1) 

 V2 - entfallen  

 Pflanzung von neuen Fledermausleitstrukturen (V3) 

 Anlage einer Überflughilfe (V4) 

 Rodungsarbeiten außerhalb der Brutsaison (V5) 

 Bauzeitenregelung für Bodenbrüter (V6) 

 Verzicht auf Gehölzpflanzungen im Bereich von Brutrevieren der Wiesenbrüter (V7) 

 Vergrämung von Zauneidechsen durch Kurzhalten der Vegetation (V8) 

 Aufstellen eines Reptilienschutzzaunes (V9) 

Folgende allgemeine Schutzmaßnahmen werden ergriffen: 

 Benötigte Baueinrichtungsflächen oder Lagerflächen werden auf vorbelastete Flächen (z.B. Äcker, 

Schotter- oder Wegeflächen) außerhalb von Biotopen angelegt. 

 Staubemissionen im Baugeschehen werden durch entsprechende Vorsorgemaßnahmen soweit 

möglich vermieden.  

 Schutzzäune 

Gestaltungsmaßnahmen (G) erfolgen unmittelbar entlang der Straße. Folgende Gestaltungsmaßnahmen 

(G) sind entlang der Trasse vorgesehen: 

  Begrünung durch Ansaat (G1) 

 Neupflanzung von Hochstämmen (Laub- und Obstbäume) (G2) 

 Wiederherstellung der bauzeitlich beanspruchten Flächen (Acker/Grünland, Säume-, Ruderal- und 

Staudenfluren, Bäume und Gebüsche/Hecken u.a.) (G3) 

 Abschnittsweise Herstellung von Hecken mit wärmeliebenden Säumen (G4) 

Dem durch die Eingriffe verursachten Kompensationsbedarf im Schutzgut Tiere und Pflanzen in einer 

Größenordnung von 255.496 251.857 Wertpunkten stehen die Kompensationsmaßnahmen in einem Um-

fang von 256.724 Wertpunkten gegenüber. Durch die getroffenen landschaftsplanerischen Maßnahmen 

werden die Beeinträchtigungen des Naturhaushalts überwiegend gleichartig ausgeglichen oder - bei 

nicht wiederherstellbaren Biotoptypen bzw. nicht funktionsgleicher Kompensation - gleichwertig er-

setzt.  

Die geplanten Kompensationsmaßnahmen weisen umweltpotential-übergreifende Kompensationswir-

kungen auf. Sie erhöhen den Wert nicht nur für Tiere und Pflanzen, sondern auch für die Umweltpoten-

ziale Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaft/Erholung. 

Ein Ausgleichsdefizit im Sinne von § 15 BNatSchG verbleibt damit nicht. 
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Um die Eingriffe in v.a. Säume, Grünland, Ackerflächen und Gehölze zu kompensieren, ist die Entwick-

lung von mäßig extensiv genutztem, artenreichen Extensivgrünland, die Anlage einer Streuobstwiese 

und die Pflanzung von standortgerechtem Laubwald vorgesehen (siehe Unterlage 9.4T).  

0.4 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen des 

Vorhabens (§ 16 Abs. 1 Nr. 5 UVPG) - Darstellungen der Auswirkungen auf in der saP 

untersuchte Arten 

Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der 

gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-

Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, wurden in einer gesonderten Unterlage (Un-

terlage 19.1T, Anhang 1 Artenschutzbeitrag) ermittelt und dargestellt. Die artenschutzrechtliche Prüfung 

kommt zu dem Ergebnis, dass durch das Ausbauvorhaben einige europarechtl ich geschützte Arten 

grundsätzlich betroffen sind. 

Unter Berücksichtigung der getroffenen Vermeidungsstrategien kann für alle Arten die Erfüllung eines 

Verbotstatbestandes jedoch sicher ausgeschlossen werden. Um verlorengegangene Habitate der Feld-

lerche, des Rebhuhns und der Wiesenschafstelze zu ersetzen, werden vor Baubeginn Ersatzhabitate an-

gelegt. Zum Erhalt der räumlichen Funktionalität von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten von Fledermäu-

sen werden geeignete künstliche Fledermauskästen aufgehängt. 

Im Bereich der geplanten Ortsumfahrung der B13 kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass Am-

phibien (u.a. die Knoblauchkröte) im Zuge ihrer jährlichen Wanderungen das Baufeld bzw. die geplante 

Trasse queren. Im Frühjahr 2022 wird das Wanderungsgeschehen daher entsprechend der Kartierungen 

vom Frühjahr 2021 erneut kartiert. Vor diesem Hintergrund sollen die Erkenntnisse durch eine entspre-

chende Kartierung im Frühjahr 2022 vertieft werden. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Kartie-

rung im Frühjahr 2022 werden die möglichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Amphibien erneut 

prognostiziert und bewertet. Gegebenenfalls sind dann, in Abstimmung mit der zuständigen Natur-

schutzbehörde, weitere geeignete Vermeidungs- bzw. Schutzmaßnahmen vorzusehen. 
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1 Beschreibung des Vorhabens, Bedarf an Grund und Boden (§ 6 Abs. 3 Nr.1 

UVPG) 

Der vorliegende Entwurf umfasst die Verlegung der B 13 und südwestliche Ortsumfahrung von Merken-

dorf. Als Ortsanschlüsse sind im Süden und Westen von Merkendorf insgesamt zwei Kreisverkehre vor-

gesehen.  

Der Neubau der OU Merkendorf beginnt westlich von Merkendorf auf Höhe des Gewerbegebietes und 

der Abzweigung der Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Neuses/Ornbau in Abschnitt 1020 bei Sta-

tion 0,994 (Bau-km 0+000) und endet mit dem Anschluss an die bestehende B 13 im Osten von Merken-

dorf im Abschnitt 1040 bei Station 1,600 (Bau-km 2+570). Die Neubaustrecke ist ca. 2,60 km lang. 

Die B 13 wird entsprechend der RAL der Querschnitt RQ 11,5+ mit einer Fahrbahnbreite von 8,50 m vor-

gesehen. Der gewählte Querschnitt setzt sich aus 2 x 3,75 m Fahrstreifen zzgl. 0,50 m breiten Randstrei-

fen sowie beidseitig 1,50 m breiten Banketten zusammen. Die Bankette werden sowohl im Einschnitts - 

als auch im Dammbereich mit einer Breite von 1,50 m ausgeführt. Die untergeordneten Straßen werden 

gemäß ihrer zugeordneten Entwurfsklasse in ihrer Bestandsbreite angepasst.  

Die Straße verläuft außerorts mit niedrigen Dämmen, geländegleichen Bereichen und Einschnittslagen. 

Die Böschungen sind gemäß RAL im Neigungsverhältnis 1:1,5 geplant. 

Die Randbereiche sind wasserdurchlässig. Das Oberflächenwasser aus den Fahrbahnen und den An-

schlüssen soll breitflächig über Bankette abfließen. Es wird zusammen mit dem auf den Böschungsflä-

chen anfallenden Oberflächenwasser in Mulden gesammelt und über Entwässerungsgräben und Durch-

lässe den vorhandenen Vorflutern zugeführt. Zur Vermeidung einer Abflusserhöhung durch den Neubau 

der OU Merkendorf werden drei Regenrückhaltebecken hergestellt. Weiter wird in ein bestehendes RRB 

(„Energiepark“) der Stadt Merkendorf eingeleitet. 

Im Zuge der OU Merkendorf sind zwei Brückenbauwerke, eine Geh- und Radwegunterführung und eine 

Überführung der Gemeindeverbindungsstraße erforderlich. 

Die Ortsumgehung erhält im durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) eine Prognosebelastung (in 

Jahr 2030) von 7.100 Kfz/Tag, davon 1.010 Kfz-Schwerverkehr/Tag, das ist ein Schwerverkehrsanteil von 

14 %. 

Mit dem Neubau der Ortsumgehung Merkendorf wird der neue Streckenabschnitt zur Bundesstraße ge-

widmet. Der Streckenabschnitt der B 13 alt wird abgestuft. Der Ortsanschluss West und die B 13 alt bis 

zur St 2220 (Hauptstraße) wird zur Staatsstraße und der restliche Teil der B 13 alt sowie der neue Orts-

anschluss West Süd werden zur Gemeindeverbindungs- / Ortsstraße. Die Planungsgeschwindigkeit für 

die Ortsumgehung Merkendorf beträgt 100 km/h. 

Durch das Vorhaben werden ca. 4,81 ha bisher unversiegelte Fläche neu versiegelt (Bauwerke, Fahr-

bahn, Bankett, Wege). Dem gegenüber werden bestehende Flächen im Umfang von ca. 0,44 0,56 ha 

entsiegelt, so dass insgesamt eine vorhabenbedingte Neuversiegelung von ca. 4,37 4,25 ha zu erwarten 

ist. 
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Eine ausführliche technische Beschreibung findet sich in Unterlage 1 Erläuterungsbericht.  
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2 Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich 

des Vorhabens (§ 16 Abs. 1 Nr. 2 UVPG) 

2.1 Schutzgut Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit  

Der Abstand der OU zu Flächen mit Wohnnutzung beträgt minimal ca. 90 m (Außenbereich, Mischge-

biet). Die Grenzwerte nach 16. BImSchV werden deutlich unterschritten. Auch die zu erwartenden Im-

missionsbelastungen mit Luftschadstoffen sind unkritisch. Durch den Bau der Ortsumgehung wird der 

Ortsbereich in Bezug auf Lärm-, Schadstoff-, Geruchs- und sonstige Immissionen deutlich entlastet. Das 

innerörtliche Unfallrisiko wird ebenfalls deutlich gemindert. 

Eine ausführliche Beschreibung findet sich in Kapitel 5.1 Unterlage 1 Erläuterungsbericht. 

2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt (Naturhaushalt)  

Mit dem Vorhaben sind Beeinträchtigungen bzw. Verluste von 33,32 ha Biotopflächen verbunden.  

Eine ausführliche Beschreibung findet sich in Kapitel 5.2 Unterlage 1 Erläuterungsbericht sowie in Un-

terlage 19.1.1T LBP, Kapitel 4.1. 

2.3 Schutzgut Fläche 

Durch das Vorhaben werden ca. 4,81 ha bisher unversiegelte Fläche neu versiegelt. Dem gegenüber 

werden bestehende Flächen im Umfang von ca. 0,44 0,56 ha entsiegelt, so dass insgesamt eine vorha-

benbedingte Neuversiegelung von ca. 4,37 4,25 ha zu erwarten ist. 

Eine ausführliche Beschreibung findet sich in Kapitel 5.3 Unterlage 1 Erläuterungsbericht sowie in Un-

terlage 19.1.1T LBP, Kapitel 4.2. 

2.4 Schutzgut Boden  

Durch das Vorhaben werden ca. 4,81 ha bisher unversiegelte Fläche durch Bauwerke, Fahrbahn, Ban-

kette und Wege neu versiegelt (vgl. Unterlage 19.1.1T, Kap. 4.1.3.1, Tabelle 9). Für Böschungen, Mulden 

und Gräben sowie unversiegelte Nebenflächen werden ca. 6,45 ha unversiegelter Boden in Anspruch 

genommen (vgl. Unterlage 19.1.1T, Kap. 4.1.3.1, Tabelle 9 und Unterlage 9.4T).  

Dem gegenüber werden bestehende Flächen im Umfang von ca. 0,44 0,56 ha entsiegelt (vgl. Unterlage 

19.1.1T, Kap. 4.1.3.1, Tabelle 9), so dass insgesamt eine vorhabenbedingte Neuversiegelung von ca. 4,37 

4,25 ha zu erwarten ist. 

Schutzwürdige Böden sind vom Vorhaben nicht betroffen. 

Eine ausführliche Beschreibung findet sich in Kapitel 5.3 Unterlage 1 Erläuterungsbericht  sowie in Un-

terlage 19.1.1T LBP, Kapitel 4.2. 
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2.5 Schutzgut Wasser 

Es befinden sich drei ständig wasserführende Fließgewässer im Untersuchungsraum (Braungartenbach, 

Dümpfelgraben, Waisengraben). Eine Beeinträchtigung von ständig wasserführenden Fließgewässern 

ist nicht gegeben. Durch Überbauung werden anlagebedingt 0,32 ha naturferne Gräben mit intensiver 

Unterhaltung in Anspruch genommen. 

Dauerhafte Eingriffe in den Grundwasserhaushalt durch ggf. entwässernde oder stauende Wirkungen 

des Straßenkörpers, den Entwässerungsmulden oder des Bauwerkes sind nicht zu erwarten.  

Eine ausführliche Beschreibung findet sich in Kapitel 5.4 Unterlage 1 Erläuterungsbericht sowie in Un-

terlage 19.1.1T LBP, Kapitel 4.3. 

2.6 Schutzgut Luft und Klima  

2.6.1 Auswirkungen des Vorhabens im Untersuchungsraum 

Durch die dauerhaft in Anspruch genommene Fläche wird die gesamtklimatische Funktion des Untersu-

chungsraumes nicht erheblich eingeschränkt. 

Eine ausführliche Beschreibung findet sich in Kapitel 5.5 Unterlage 1 Erläuterungsbericht  sowie in Un-

terlage 19.1.1T LBP, Kapitel 4.4. 

2.6.2 Auswirkungen des Vorhabens auf das globale Klima 

2.6.2.1 Anlass 

Gem. § 2 Abs. 1 Nr. 3 UVPG umfasst das zu untersuchende Schutzgut „Klima“ nach der jüngsten Fassung 

des UVPG nicht mehr nur die Betrachtung der Auswirkungen des Vorhabens auf das lokale Klima, son-

dern auch eine Betrachtung der Vorhabensauswirkungen auf das globale Klima (Treibhausgasemissio-

nen - THG), wobei der UVP-Bericht des Vorhabensträgers entsprechende Angaben enthalten muss. Letz-

teres ergibt sich jetzt ausdrücklich aus Ziffer 4.b) der Anlage 4 des UVPG. Das vorliegende Vorhaben un-

terfällt bereits den Bestimmungen des aktuellen UVPG (§ 74 UVPG), eine Betrachtung der Vorhabens-

auswirkungen auf das globale Klima fehlt jedoch in den bislang vorgelegten Unterlagen. Der UVP-Be-

richt (einschl. der allgemein verständlichen, nichttechnischen Zusammenfassung) ist deshalb zu ergän-

zen. 

2.6.2.2 Ergänzung des UVP-Berichts im Hinblick auf das globale Klima 

Im Zuge der Fortschreibung des Bedarfsplans für die Bundesfernstraßen wurden für alle angemeldeten 

Projekte auch die damit einhergehenden Veränderungen bezüglich der Treibhausgas(THG)emissionen 
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ermittelt. Die entsprechenden Ergebnisse sind im Projektinformationssystem (PRINS) für jedes im Be-

darfsplan enthaltene Projekt unter dem Link: Bundesverkehrswegeplan 2030 (bvwp-projekte.de) für die 

Öffentlichkeit frei einsehbar. 

Bei der Berechnung der THG-Emissionen wurden sowohl die Emissionen aus dem Betrieb der Straße in 

Folge des Verkehrs berücksichtigt als auch eine Betrachtung der Emissionen über den Lebenszyklus der 

Straßeninfrastruktur selbst vorgenommen; d.h. die THG-Emissionen, die beim Bau, der Erneuerung und 

der Unterhaltung der Straße entstehen, sind in der Gesamtbetrachtung miteinbezogen worden.1 

Für die Ortsumgehung Merkendorf, Teil des Gesamtprojekts B013-G050-BY/B013-G050-BY, in dem die 

Ortsumgehungen Merkendorf, Stadeln und Schlungenhof zusammengefasst sind, ergeben die Berech-

nungen eine Reduzierung der THG-Emissionen von knapp -64 t/a2. Für den Anteil der Ortsumgehung 

Merkendorf am „Gesamtprojekt“ wurde die OU als Teilprojekt ins Verhältnis zum „Gesamtprojekt“ ge-

setzt. Bezogen auf die Baulänge nimmt die OU Merkendorf einen Anteil von 28 % am „Gesamtprojekt“ 

ein, entsprechend kann bei Realisierung der OU von einer Reduzierung der THG-Emissionen von rund 

64 t/a (= 28 % von 230 t/a) ausgegangen werden. 

Die Teilergebnisse zeigen dabei, dass die Reduzierung der THG-Emissionen ausschließlich auf die Ver-

änderung aus dem Betrieb der Straße durch den LKW-Verkehr (-172 t/a; 28 % von -614 t/a3) zurückge-

führt werden kann, während Veränderungen in Folge des Pkw-Verkehrs kaum feststellbar sind bzw. es 

zu einer leichten Erhöhung (+8 t/a; 28 % von +28 t/a) kommt. Diese Reduzierung aus dem Betrieb wird 

jedoch durch eine Erhöhung der THG-Emissionen während des Lebenszyklus der Straßeninfrastruktur 

(+100 t/a; 28 % von +359 t/a4) geschmälert. Dies ist auch nicht verwunderlich, weil mit Umsetzung der 

Ortsumgehung im Vergleich zum „Nullfall“ (kein Bau der Ortsumgehung) durch Bau sowie spätere Er-

neuerungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zwangsläufig zusätzliche Emissionen freigesetzt werden 

und die vorhandene Infrastruktur, also die alte OD für die auch zu gegebener Zeit Erneuerungs- und 

Instandsetzungsmaßnahmen anstehen, im Wesentlichen erhalten bleibt. 

Für den Rückgang der THG-Emissionen bei der OU Merkendorf ist also allein der Rückgang der THG-

Emissionen in Folge des Lkw-Verkehrs verantwortlich. Dies ist aber durchaus plausibel, weil mit der 

Ortsumgehung ortsdurchfahrtentypische Einflüsse, die den stetigen und zügigen Verkehrsfluß beein-

trächtigen, wie z.B. Ein- und Abbiegevorgänge in oder aus Ortsstraßen oder Zufahrten wie z.B. der vor-

handenen Tankstelle, Ein- und Ausparkvorgänge von den Längsparkplätzen oder die Einflüsse der vor-

                                                        

1 Beim Straßenverkehr sind die CO2-Emissionen absolut dominierend, andere Treibhausgase spielen hier keine nen-
nenswerte Rolle. Bei der Betrachtung des Lebenszyklus hingegen spielen neben dem CO2 auch andere THG eine Rolle. 
Diese THG werden unter Beachtung ihres Schädigungspotential in CO2 Äquivalente umgerechnet und entsprechend mit-
berücksichtigt. 
2 Quelle: Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundesverkehrswegeplan 2030 für das Gesamtprojekt B013 -G050-BY-
T01-BY, Link: https://www.bvwp-projekte.de/strasse/B013-G050-BY/B013-G050-BY.html 
3 Quelle: Projektinformationssystem (PRINS) 
4 Quelle: Projektinformationssystem (PRINS) sowie für Wertansätze zur Monetarisierung von Schadstoffemissionen Me-
thodenhandbuch (MHB) zum Bundesverkehrswegeplan, Link: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/An-
lage/G/BVWP/bvwp-methodenhandbuch.html 
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handenen Fußgängersignalanlage beseitigt werden. Dies wirkt sich insbesondere zu den Hauptver-

kehrszeiten sehr günstig auf den Fahrzyklus aus und führt im Ergebnis zu der entsprechend ermittelten 

Reduzierung der THG-Emissionen. Einen weiteren positiven Beitrag hierzu trägt auch der Umstand bei, 

dass sich der Fahrweg im Zuge der OU gegenüber der Bestandstrasse im Zuge der OD um rund 85 m 

verkürzt, was einer werktäglichen Einsparung von rund 670 Fahrkilometern entspricht. 

2.6.2.3 Übertragung der Ergebnisse aus der Bedarfsplanfortschreibung auf die beantragte Trasse im 

Planfeststellungsverfahren 

Sämtlichen Bewertungen und Berechnungen im Rahmen der Fortschreibung des Bedarfsplans liegen 

die von den Straßenbauverwaltungen der Länder gemeldeten jeweiligen Anmeldetrassen und -daten zu 

Grunde. Die Verkehrszahlen für den Planfall 2030 basieren auf der so genannten Verkehrsverflech-

tungsprognose 2030 des BMVI, in der die Netzbelastung deutschlandweit und verkehrsträgerübergrei-

fend (Wasser, Luft, Straße, Schiene) für das Prognosejahr 2030 dargestellt ist. 

Da für die Ortsumgehung Merkendorf zum Zeitpunkt der Bedarfsplananmeldung bereits ein  Vorentwurf 

vorlag und diese Planung im Zuge der Planfeststellung nur in Nuancen geändert  wurde, entspricht die 

Anmeldetrasse für den Bedarfsplan im Wesentlichen der beantragten Planfeststellungstrasse. 

Auch die Datengrundlage im Hinblick auf den Verkehr stimmt im vorliegenden Fall gut überein. So 

wurde bei der Fortschreibung des Bedarfsplans zur Ermittlung der Auswirkungen für den  Planfall eine 

mittlere werktägliche Verkehrsbelastung von 8.000 Kfz/24 h angesetzt bei einem mittleren Lkw-Anteil 

von 18 %, während die im Verkehrsgutachten für das Planfeststellungsverfahren ermittelte werktägliche 

Prognosebelastung 2030 bei 7.900 Kfz/24 h und einem Lkw-Anteil von 18,4 % liegt. 

Wie unter Punkt 2.6.2.2 beschrieben, wurden die Auswirkungen auf das globale Klima für die OU Mer-

kendorf im Rahmen des Gesamtprojekts B013-G050-BY/B013-G050-BY ermittelt, in dem neben der OU 

Merkendorf auch die Ortsumgehungen von Schlungenhof und Stadel enthalten sind. Zur Bestimmung 

der Anteile der OU Merkendorf wurde deshalb die Baulänge der OU Merkendorf ins Verhältnis zur Bau-

länge des Gesamtprojekts gesetzt und dabei ein Anteil von 28 % ermittelt. Diese Vorgehensweise ist aus 

folgenden Gründen richtig und im Ergebnis auf der „sicheren Seite liegend“ gewählt. 

OU Schlungenhof:  

Im Zuge der durchgeführten Voruntersuchung konnte für alle in der engeren Wahl stehenden Varianten 

festgestellt werden, dass sich beim Vergleich des Prognosenullfalls mit dem Planfall  zwar deutliche 

Fahrzeitgewinne bei der Realisierung der OU Schlungenhof ergeben, sich aber  jeweils auch die Fahr-

strecke deutlich erhöht. Das bedeutet, dass durch den Wegfall der ortsdurchfahrtstypischen Einflüsse 

und Widerstände insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten sich der Fahrzyklus zwar ähnlich wie bei 

der OU Merkendorf erheblich verbessert und damit entsprechend auch die THG-Emissionen reduziert 

werden, dieser positive Effekt aber, anders als bei der OU Merkendorf, durch die längere Fahrstrecke 

und dem damit einhergehenden Kraftstoffmehrverbrauch aufgezehrt wird. 
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Die bei der Fortschreibung des Bedarfsplans angemeldete Trasse weist eine Mehrlänge von 2,64 km auf 

(bezogen auf einen identischen Ausgangspunkt in Muhr am See und der bestehenden Einmündung der 

B 13 in die B 466). Im Ergebnis bedeutet dies, dass der Anteil  an der Reduzierung der THG-Emissionen 

bei der OU Schlungenhof geringer ist als es sich durch die längenbezogene Aufteilung ergibt. 

Die OU Stadeln weist mit einer Baulänge von 1,7 km Länge die geringste Baulänge auf und entlastet die 

Ortsdurchfahrt mit der geringsten Länge. Die Reduzierung der THG-Emissionen im Rahmen der OU Sta-

deln ergeben sich aus dem Wegfall der innerörtlichen Widerstände wie insbesondere der vorhandenen 

LSA und der damit verbundenen Verbesserung des Fahrzyklusses zu den Hauptverkehrszeiten. Da die 

Anmeldetrasse der OU keine signifikante Mehrlänge ergibt und die Anbindung von Stadeln an die OU 

mittels Einmündung (ohne LSA) geplant ist, ist von einer stetigen, weitgehend freien Fahrt auf der OU 

auszugehen, was sich insgesamt positiv auf die THG-Emissionen auswirkt. 

Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass der Anteil der OU Stadeln an den Auswirkungen auf  die THG-

Emissionen bezogen auf die Länge wie bei der OU Merkendorf etwas zu gering ausfällt, weil bei OU 

Schlungenhof die positiven Effekte auf den Fahrzyklus in Folge des Wegfalls der innerörtlichen Wider-

stände überproportional wegen der im Vergleich zur OD verlängerten Fahrstrecke reduziert werden. 

2.6.2.4 Zusammenfassung 

Zur Betrachtung der Auswirkungen der Maßnahme „B13 Ortsumgehung Merkendorf“ auf das globale 

Klima kann auf die im Zuge der Aufstellung des Bundesverkehrswegeplans erhobenen Daten zurückge-

griffen werden. Dabei wurden sowohl die Einflüsse, die durch den Verkehr, der auf der neuen Straße 

abgewickelt wird, berücksichtigt (Betrieb der Straße) als auch die Emissionen, die beim Bau, der Er-

neuerung sowie dem Unterhalt der neuen Infrastruktur entstehen (Lebenszyklus der Infrastruktur). 

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass der Bau der Ortsumgehung von Merkendorf insgesamt zu 

einer Verringerung der THG-Emissionen im Vergleich zu dem Prognose-Nullfall führen wird. Damit kön-

nen – auf der „sicheren Seite“ liegend – schädliche Auswirkungen des Vorhabens auf das Globalklima 

jedenfalls ausgeschlossen werden. 

2.6.2.5 Anhang 

Wie unter 2.6.2.2 bereits erwähnt wird für die Beantwortung der Fragen nach dem Einfluss der  Ortsum-

gehung Merkendorf auf das globale Klima das Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundesverkehrs-

wegeplan 2030 für das Gesamtprojekt B013-G050-BY/B013-G050-BY (https://www.bvwp-pro-

jekte.de/strasse/B013-G050-BY/B013-G050-BY.html) nutzbar gemacht. 

Im PRINS finden sich die entsprechenden Informationen zu den Auswirkungen auf die CO2-Emissionen 

in Folge des genannten „Gesamtprojekts“ unter den Gliederungspunkten 1.6 Zentrale  verkehrliche / 

physikalische Wirkungen, 1.7 Nutzen-Kosten-Analyse (Modul A) und 1.8 Umwelt- und Naturschutzfachli-

che Beurteilung (Modul B). Zu dem „Gesamtprojekt“ im Sinne  des BVWP zählen neben der OU Merken-

dorf auch die OU Stadeln und die OU Schlungenhof. 
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Die unter 1.6. dargestellten Werte in der Tabelle „Veränderung der Abgasemissionen  (PV+GV)“ beziehen 

sich ausschließlich auf die Abgasemissionen, die sich aus dem Betrieb des Projekts nach Realisierung 

ergeben würden, dargestellt in Tonnen pro Jahr (t/a). Ein negativer Wert bedeutet dabei eine Reduzie-

rung der Schadstoffe, ein positiver Wert hingegen eine Erhöhung. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass im Straßenverkehr bei den THG-Emissionen im Wesentli-

chen der CO2-Ausstoß eine relevante Rolle spielt und andere Treibhausgase allenfalls nur am Rande zu 

betrachten sind. 

 

Abbildung 1: Screenshot aus PRINS mit Auszug aus Tabelle unter 1.6: Veränderung der Abgasemissio-

nen (Quelle: BMVI) 

Bei den Modulen A unter Punkt 1.7 und Modul B unter 1.8 werden die Auswirkungen sowohl des Be-

triebs der Straße (Veränderung der Abgasbelastung = NA), als auch die sogenannten „Lebenszyklus-

emissionen“ (Veränderung der Lebenszyklusemissionen von Treibhausgasen  der Infrastruktur = NL) dar-

gestellt. Unter „Lebenszyklusemissionen“ werden alle Treibhausgasemissionen  verstanden, die mit den 

Erstinvestitionen (Bau), den Ersatzinvestitionen (Erneuerung), der Streckenunterhaltung und dem Be-

trieb (Aufgaben des Straßenbetriebsdienstes) der zu bewertenden Infrastrukturmaßnahme verbunden 

sind. 

Die Auswirkungen im Modul A unter Punkt 1.7 (zur Nutzen-Kosten-Analyse) und im Modul B unter Punkt 

1.8 sind monetarisiert dargestellt. Eine Reduzierung der Schadstoffe und damit  ein höherer Nutzen wer-

den durch einen positiven Wert beschrieben, eine Erhöhung des Schadstoffausstoßes entsprechend 

durch einen negativen Wert. Im Modul B, in dem die monetarisierten Umweltkriterien aus der Nutzen-

Kosten-Analyse (Modul A) übernommen werden, sind die Auswirkungen der Schadstoffemissionen in 

t/a sowie als monetarisierter Wert enthalten. 

Für die Rückrechnung der monetarisierten Werte können die unter Punkt 3.1.5 des Methodenhandbuchs 

zum Bundesverkehrswegeplan 20305 genannten Wertansätze zur Monetarisierung von Schadstoffemissi-

onen verwendet werden. Für CO2 wurde von einem mittleren Kostensatz von 145 €/t ausgegangen. 

                                                        

5 Das MHB ist frei zugänglich und kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.bmvi.de/Shared-
Docs/DE/Anlage/G/BVWP/bvwp-methodenhandbuch.html 
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Abbildung 2: Screenshot aus PRINS mit Auszug aus Tabelle unter 1.7.: Nutzen-Kosten-Analyse (Quelle: 

BMVI) 

 

Abbildung 3: Screenshot aus PRINS mit Auszug aus Tabelle unter 1.8: Umwelt- und Naturschutzfachliche 

Beurteilung (Modul B) (Quelle: BMVI) 

Bei der Betrachtung des Lebenszyklus einer Straße spielen neben dem CO2 auch andere THG eine Rolle. 

Diese THG werden unter Beachtung ihres Schädigungspotential in CO2 Äquivalente umgerechnet und 

entsprechend mitberücksichtigt. 
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2.7 Schutzgut Landschaft 

Gemäß Fortschreibung des Regionalplanes sind westlich der B 13 liegende Abschnitte des Untersu-

chungsraumes als landschaftliches Vorbehaltsgebiet ausgewiesen. Insgesamt werden ca. 12 ha vorha-

benbedingt in Anspruch genommen (Überbauung ca. 5 ha). Eine ausführliche Beschreibung findet sich 

in Kapitel 5.6 Unterlage 1 Erläuterungsbericht sowie in Unterlage 19.1.1T LBP, Kapitel 4.5. 

2.8 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Vorhabenbedingte Beeinträchtigungen von Denkmalen sind nicht gegeben. 

Eine ausführliche Beschreibung findet sich in Kapitel 5.7 Unterlage 1 Erläuterungsbericht.  

2.9 Wechselwirkungen 

Wesentliche Wechselwirkungen wurden im Rahmen der Auswirkungsprognose bei den jeweiligen 

Schutzgütern behandelt. Im Einzelnen sind dies: 

 Der Verlust von natürlichen Böden bedingt gleichzeitig Lebensraumverluste für Pflanzen und Tiere; 

außerdem werden die projektbedingten Versiegelungen und bauzeitlichen Bodenverdichtungen 

beim Schutzgut Wasser - Teilaspekt Grundwasser behandelt. 

 Die möglichen Beeinträchtigungen durch lufthygienische Belastungen während der Bauzeit (z.B. 

durch den Baustellenverkehr) und ihre Auswirkungen auf die Anwohner werden im Rahmen des 

Schutzgutes Klima/Luft betrachtet. 

 Der bauzeitliche und dauerhafte Verlust von Kaltluftentstehungsflächen und daraus evtl. resultie-

rende negative Auswirkungen auf Siedlungsbereiche werden im Schutzgut Klima / Luft behandelt.  

 Negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild durch die OU werden auch im Hinblick auf die Er-

holungs- und Freizeitfunktion (Schutzgut Menschen) geprüft. 

Eine ausführliche Beschreibung findet sich in Kapitel 5.8 Unterlage 1 Erläuterungsbericht.  
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3 Beschreibung der Merkmale des Vorhabens, des Standorts, und der ge-

planten Maßnahmen, mit denen das Auftreten erheblicher nachteiliger Um-

weltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder ausge-

glichen werden soll, sowie eine Beschreibung geplanter Ersatzmaßnahmen 

(§ 16 Abs. 1 Nr. 3 und 4 UVPG) 

3.1 Lärmschutzmaßnahmen 

Bei der Baumaßnahme der Ortsumgehung Merkendorf handelt es sich grundsätzlich um einen Neubau 

im Sinne der Verkehrslärmschutzverordnung im maßgebenden Streckenabschnitt der B 13 – OU Merken-

dorf. Aufgrund dieser Gesamtneubaumaßnahme ist der Nachweis der Lärmvorsorge gemäß 16. BImSchV 

§ 1 Abs. 1 sowie § 2 zu führen.  

Wie die fassadenbezogenen Berechnungspegel an den Immissionsorten im Zuge der OU Merkendorf, 

welche alle in einem Mischgebiet liegen, zeigen, sind keine Grenzwertüberschreitungen gemäß 16. 

BImSchV vorhanden. Somit liegen keine Anspruchsgrundvoraussetzungen auf aktive oder passive Lärm-

schutzmaßnahmen vor. Die maximalen Immissionsbelastungen liegen bei 54 dB(A) tags und 47 dB(A) 

nachts (siehe Unterlage 17). Es werden deshalb keine Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. 

3.2 Sonstige Immissionsschutzmaßnahmen  

Nach § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-

nahmen, die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädli-

che Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete so-

weit wie möglich vermieden werden.  

Durch die Ortsumgehung wird die Ortsdurchfahrt von Merkendorf um zwischen 69 % und 83 % des Ge-

samtverkehrs entlastet. Beim Schwerverkehr beträgt die Entlastung sogar zwischen 90 % und 93 % (vgl. 

Unterlage 1 Erläuterungsbericht). Durch die Ortsumgehung wird der Abstand der Bundesstraße in ei-

nem deutlich größeren Abstand zu Siedlungsgebieten vergrößert. Es wird davon ausgegangen, dass 

keine negative Auswirkung auf die Luftqualität auftritt.  

3.3 Maßnahmen für den Boden 

 Der Boden wird durch fachgerechten Abtrag, Zwischenlagerung und Wiederverwertung des Oberbo-

dens gemäß DIN 18915 schonend behandelt.  

 Oberbodenlagerflächen werden ausschließlich im Bereich von Ackerflächen zur Vermeidung zusätz-

licher Eingriffe in Biotope vorgesehen. 
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3.4 Maßnahmen für das Schutzgut Wasser 

Die geplante Straßenbaumaßnahme liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten, sodass  keine Maßnah-

men nach der Richtlinie für Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag) erforderlich werden.  

Innerhalb der Baustrecke liegen keine vorläufig gesicherten oder festgesetzten Überschwemmungsge-

biete. 

Zur Vermeidung einer Abflusserhöhung werden drei neue Rückhaltebecken hergestellt. Zusätzlich sind 

Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung (trockenfallende Seitengräben) vorgesehen.  

Zur Vermeidung und Minimierung von Schadstoffeinträgen wird auf einen fachgerechten Umgang mit 

Treibstoffen, Öl- und Schmierstoffen u. ä. sowie auf eine fachgerechte, regelmäßige Wartung von Ma-

schinen während der Bauphase geachtet. 

Beim Bau der Querungsbauwerke sind Trübungen und Stoffeinträge in das Gewässer zu vermeiden. 

Dazu sind geeignete technische Mittel einzusetzen wie z. B. Umgehungsgerinne, mobile Absetzbecken 

oder Einleitung über Wiesenflächen. 

3.5 Maßnahmen für das Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Eine ausführliche Beschreibung findet sich in Kapitel 5 Unterlage 19.1.1T Landschaftspflegerischer Be-

gleitplan (LBP) sowie in Kapitel 6 Unterlage 1. 

3.5.1 Artenschutzrechtlich erforderliche Vermeidungsmaßnahmen (V-Maßnahmen) 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tier- und Pflan-

zenarten des Anhangs IV der FFH- Richtlinie und von Vogelarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Er-

mittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung 

folgender Vorkehrungen: 

 Erfassung von potenziellen Fledermausquartieren und vorsichtiges Fällen der Bäume mit potenziel-

len Fledermausquartieren (V1) 

 V2 - entfallen 

 Pflanzung von neuen Fledermausleitstrukturen (V3) 

 Anlage einer Überflughilfe (V4) 

 Rodungsarbeiten außerhalb der Brutsaison (V5) 

 Bauzeitenregelung für Bodenbrüter (V6) 

 Verzicht auf Gehölzpflanzungen im Bereich von Brutrevieren der Wiesenbrüter (V7) 

 Vergrämung von Zauneidechsen durch Kurzhalten der Vegetation (V8) 

 Aufstellen eines Reptilienschutzzaunes (V9) 

3.6 Schutzmaßnahmen 

Folgende allgemeine Schutzmaßnahmen werden ergriffen: 
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 Benötigte Baueinrichtungsflächen oder Lagerflächen werden auf vorbelastete Flächen (z.B. Äcker, 

Schotter- oder Wegeflächen) außerhalb von Biotopen angelegt. 

 Staubemissionen im Baugeschehen werden durch entsprechende Vorsorgemaßnahmen soweit 

möglich vermieden. 

 Aufstellen von Schutzzäunen, um hochwertige Biotope und Lebensräume, die an das Baufeld an-

grenzen, zu schützen (S1). 

3.7 Gestaltungsmaßnahmen 

Gestaltungsmaßnahmen (G) erfolgen unmittelbar entlang der Straße. Sie dienen der Einbindung der 

neuen Straße in die Landschaft und der landschaftsgerechten Wiederherstellung bzw. Neugestaltung 

des Landschaftsbildes. Somit haben diese Maßnahmen kompensatorische Wirkung für vorhabenbe-

dingte Eingriffe in die Landschaft. 

Folgende Gestaltungsmaßnahmen (G) sind entlang der Trasse vorgesehen: 

 Begrünung durch Ansaat (G1): 

Zur Vermeidung von Abtrag bzw. Erosion von Oberboden, zur raschen Wiederherstellung der Bio-

topfunktion und zur Einbindung des Bauwerk in die Landschaft werden die neuprofilierten Bö-

schungen, die Straßenneben- und Einschlussflächen sowie dem Regenrückhaltebecken möglichst 

schnell durch Ansaat mit gebietseigenem Regiosaatgut (gemäß FLL-Empfehlungen) begrünt. 

 Neupflanzung von Hochstämmen (Laub- und Obstbäume) (G2): 

Anpflanzung von gebietstypischen und -heimischen Hochstämmen zur optischen Linienführung und 

verbesserten Einbindung in die Landschaft. 

 Wiederherstellung der bauzeitlich beanspruchten Flächen (Acker/Grünland, Säume-, Ruderal- und 

Staudenfluren, Bäume und Gebüsche/ Hecken u.a.) (G3): 

Nach dem Ende der Bauarbeiten sind alle Ackerflächen tief zu lockern und in den ursprünglichen 

Zustand zu versetzen. Auf allen anderen Flächen erfolgt die Wiederbegrünung mittels gebietseige-

nem Regiosaatgut (gemäß FLL-Empfehlungen) bzw. durch Anpflanzung. 

 Abschnittsweise Herstellung von Hecken mit wärmeliebenden Säumen (G4): 

Zur Einbindung der Straße in das Landschaftsbild sowie zum Aufbau von Leitstrukturen zur Unter-

stützung der Ablesbarkeit der Straßenführung für die Verkehrsteilnehmer entlang der Straße wer-

den abschnittsweise niedrigwüchsige Heckensäume angepflanzt.  

3.8 Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen 

3.8.1 Maßnahmenübersicht 

Um die Eingriffe in v.a. Säume, Grünland, Ackerflächen und Gehölze zu kompensieren, ist die Entwick-

lung von mäßig extensiv genutztem, artenreichen Extensivgrünland, die Anlage einer Streuobstwiese 

und die Pflanzung von standortgerechtem Laubwald vorgesehen (siehe Tabelle 1 und Unterlage 9.4T).  
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Tabelle 1: Maßnahmenübersicht 

Maßnahmen Nr. Kurzbeschreibung 

A1 Grabenumgestaltung (Profilaufweitung und Uferabflachung) am Schlegelgraben 

A2 Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland 

A3 Anpflanzung von standortgerechtem Laubmischwald mit Saum und Waldrand 

A4 Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland 

A5 
(Ersatz Ökokon-

tofläche) 

Entwicklung von Streuobst im Komplex mit extensiv genutztem Grünland, mittlere 
bis alte Ausprägung 

A6 Entwicklung von mäßig extensiv genutztem, artenreichen Grünland und Anlage ei-
nes eutrophen Stillgewässers   

A7 Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland und Anlage einer Geländemulde 
für Wiesenbrüter 

A8 
(Ersatz Ökokon-

tofläche) 

Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland 

A8a 
(Ersatz Ökokon-

tofläche) 

Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland  
(Hinweis: Maßnahme stammt aus dem Ökokonto bei Nehdorf des Staatlichen Bau-
amtes Ansbach) 

E1 Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland und einer Saumstruktur an der 
Aisch 

Tabellenerläuterung: 

1) A = Ausgleichsmaßnahme, E = Ersatzmaßnahme 
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4 Beschreibung der zu erwartenden erheblichen nachteiligen Umweltauswir-

kungen des Vorhabens (§ 16 Abs. 1 Nr. 5 UVPG) 

4.1 Darstellungen der Auswirkungen auf in der saP untersuchten Arten 

Um verlorengegangene Habitate der Feldlerche, des Rebhuhns und der Wiesenschafstelze zu ersetzen, 

werden Feldlerchenhabitate verbessert bzw. entwickelt (Maßnahmen A10CEF bzw. A11CEF). 

Durch das Vorhaben werden drei potenzielle Fledermausquartiere gerodet. Zum Erhalt der räumlichen 

Funktionalität von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten werden daher als Ausgleich geeignete künstliche 

Fledermauskästen aufgehängt (Maßnahme A9CEF). 

Tabelle 2: CEF-Maßnahmen 

Maßnahmen Nr. Kurzbeschreibung 

A9CEF Aufhängen von künstlichen Fledermausquartieren 

A10CEF Verbesserung von Rebhuhn-, Wiesenschafstelzen- und Feldlerchenhabitaten (PIK) – 
Wechselnde Maßnahmenfläche (Suchraum im Umfeld des Vorhabens) als institutio-
nelle oder dingliche Sicherung 

A11CEF Entwicklung von Rebhuhn-, Wiesenschafstelzen- und Feldlerchenhabitaten (PIK) – 
Dauerhafte Maßnahmenfläche (Suchraum im Umfeld des Vorhabens) als dauerhaf-
ter Erwerb 

Tabellenerläuterung: 

1) CEF = artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme (continuous ecological functionality-measures =Maß-
nahme zur Sicherung der dauerhaften ökologischen Funktion)  

Eine ausführliche Beschreibung findet sich in Kapitel 5.9 Unterlage 1. 

4.2 Natura 2000-Gebiete  

Innerhalb des Untersuchungsraumes liegen keine Natura 2000-Gebiete. Die nächstgelegenen FFH- und 

europäischen Vogelschutzgebiete weisen Entfernungen von mindestens 550 m zum Untersuchungsraum 

auf 

Eine ausführliche Beschreibung findet sich in Kapitel 5.9 Unterlage 1. 

 



B 13 ANSBACH – INGOLSTADT, ORTSUMGEHUNG MERKENDORF 

 

Anlage 1 zu Unterlage 1: UVP-Bericht 25 

5 Übersicht über anderweitige geprüfte Lösungsmöglichkeiten und Angabe 

der wesentlichen Auswahlgründe unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Umweltauswirkungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 6 UVPG) 

Eine ausführliche Beschreibung der untersuchten Varianten findet sich in Kapitel 3 Unterlage 1. 
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6 Beschreibung der Methoden oder Nachweise zur Ermittlung erheblicher 

Umweltauswirkungen sowie Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstel-

lung der Angaben aufgetreten sind (Anlage 4, Nr. 11 UVPG) 

6.1 Methoden zur Ermittlung erheblicher Umweltauswirkungen 

In Tabelle 3 sind die Schutzgüter gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 UVPG aufgeführt.  

Tabelle 3: Übersicht über die UVP-Schutzgüter und deren Teilfunktionen/-aspekte 

Schutzgut Teilfunktion/Teilaspekt 

Menschen Wohn- und Wohnumfeldfunktion einschließlich Gesundheit 
Erholungs- und Freizeitfunktion 

Tiere und Pflanzen Pflanzen und Biotope  
Tiere 

Boden Lebensraumfunktion 
Regelfunktion für den Wasser- und Stoffhaushalt 
Filter-, Puffer- und Transformatorfunktion 
Archivfunktion  

Fläche Flächenverbrauch 

Wasser Grundwasser 
Oberflächengewässer 

Klima / Luft Lufthygienische Belastung / Lufthygienische Ausgleichsfunktion 
Bioklimatische Belastung / Bioklimatische Ausgleichsfunktion 

Landschaft Landschaftsbild / Landschaftserleben  
Ortsbild 

Kultur- und sonstige Sachgüter Kulturgüter 
Sonstige kultur- und naturhistorisch bedeutsame Objekte 
Sachgüter 

Wechselwirkungen 

 

Eine ausführliche Beschreibung der Methoden oder Nachweise zur Ermittlung erheblicher Umweltaus-

wirkungen zu den Schutzgütern Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaft findet 

sich in Kapitel 4 Unterlage 19.1.1T (LBP). In der vorliegenden UVP werden im Folgenden die Schutzgüter 

Menschen, Kultur und Sachgüter sowie Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern betrachtet.  
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6.1.1 Schutzgut Menschen  

6.1.1.1 Wohn- und Wohnumfeldfunktion sowie Gesundheit 

Für die Wohnumfeldfunktion bildet die Baunutzung eine aussagekräftige und wesentliche Grundlage. 

Als Datengrundlage hierfür wird der Flächennutzungsplan der Gemeinde Merkendorf (STADT MERKENDORF 

1992) herangezogen.  

Weiterhin werden für das Wohnumfeld relevante Wälder mit besonderer Bedeutung für den Lärm- bzw. 

Sichtschutz gemäß Waldfunktionsplan (STMELF 2013) erfasst.  

Die Kategorisierung der Bauflächen (Wohngebiet, Mischgebiet etc.) erfolgt nach der jeweiligen Art und 

Intensität der Nutzung bzw. der Sensibilität der Nutzer gegenüber Geräuschimmissionseinwirkung und 

des Schutzanspruchs gegenüber Immissionen. Somit spiegeln die Sachkategorien für sich auch die Be-

deutung/Empfindlichkeit bzw. den funktionalen Wert wieder.  

Methodik der Auswirkungsprognose und der Bewertung der Auswirkungen 

Im Rahmen des Schutzgutes Menschen – Wohn- und Wohnumfeldfunktion sowie Gesundheit werden 

folgende Auswirkungskategorien betrachtet: 

 Temporäre und dauerhafte Inanspruchnahme von Bauflächen: Der Verlust von Bauflächen mit 

Wohnnutzung (in der Regel Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, Bauflächen mit Wohnnutzung 

im Außenbereich), von Sonderbauflächen und Gemeinbedarfsflächen wird grundsätzlich als erheb-

liche Umweltauswirkung eingestuft. 

 Temporäre und dauerhafte Trennung / Beeinträchtigung von Funktionsbeziehungen: Die Bewertung 

der Auswirkungsprognose hinsichtlich Funktionsverlust und Funktionsbeeinträchtigungen im Sied-

lungsbereich durch Trennwirkungen und Erhöhung des Unfallrisikos infolge erhöhten baubedingten 

Transportverkehrs auf Baustraßen erfolgt einzelfallbezogen verbal-argumentativ. 

 Temporäre und dauerhafte Beeinträchtigung durch Schallimmissionen: Für die Beurteilung der 

temporären Schallimmissionen (Schallimmissionen infolge des Baubetriebs) werden die Lage der 

Baustellen sowie der Baustraßen zu den Wohnbauflächen herangezogen. Die Bewertung erfolgt 

einzelfallbezogen verbal-argumentativ.  

Die betriebsbedingten Geräuschimmissionen (z. B. Motorengeräusche des Pumpwerkes) werden an-

hand von Erfahrungswerten, der Dauer und der Lage zu Wohnbauflächen beurteilt. Die Bewertung 

erfolgt einzelfallbezogen verbal-argumentativ. 

 Temporäre Beeinträchtigung durch Erschütterungen: Für die Beurteilung der temporären Erschütte-

rungen (Erschütterungen infolge des Baubetriebs) werden die Lage der Baustellen sowie der 

Baustraßen zu den Wohnbauflächen herangezogen. Die Bewertung erfolgt einzelfallbezogen verbal -

argumentativ. 
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6.1.1.2 Erholungs- und Freizeitfunktion 

Methodik der Bestandserfassung und -bewertung 

In der Bestandsbeschreibung werden die für die Erholung und Freizeitnutzung relevanten Schutzgebiete 

und Ausweisungen nach Fachplänen mit ihren wesentlichen Eigenschaften aufgeführt.  

Des Weiteren werden innerhalb des Untersuchungsraums die Strukturen und Funktionsausprägungen 

erfasst, die Bedeutung für die Erholung und Freizeitnutzung besitzen. Ggf. wird auf die vorhandene Be-

lastungssituation (z.B. aus Verkehrsanlagen) eingegangen. Die Erfassung und Bewertung der Erho-

lungseignung und –qualität erfolgt auf der Grundlage der Landschaftsstruktur (landschaftsgebundene 

Erholung) und deren Ausstattung mit erholungsrelevanten Einrichtungen und Strukturen.  

Methodik der Auswirkungsprognose und der Bewertung der Auswirkungen 

Im Rahmen des Schutzgutes Menschen – Erholungs- und Freizeitfunktion werden folgende Auswir-

kungskategorien betrachtet: 

 Verlust durch temporäre und dauerhafte Flächeninanspruchnahme: Die Beurteilung des Verlustes 

sowie der Zerschneidung von erholungsrelevanten Flächen und Einrichtungen erfolgt auf der 

Grundlage des BNatSchG bzw. BayNatSchG. Nach Maßgabe des Art. 1 BayNatSchG sind Natur und 

Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen im besiedelten 

und unbesiedelten Bereich zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. So sollen Landschaftsteile, 

die für einen ausgewogenen Naturhaushalt erforderlich sind oder sich durch ihre Schönheit, Eigen-

art, Seltenheit oder ihren Erholungswert auszeichnen, von Bebauung freigehalten werden. Dauer-

hafte Verluste von erholungsrelevanten Flächen und Einrichtungen werden als erhebliche Umwelt-

auswirkung gemäß UVPG gewertet. 

 Temporäre und dauerhafte Trennung / Beeinträchtigung von Funktionsbeziehungen: Zur Bewertung 

der Umweltauswirkungen durch dauerhafte und temporäre Trennung von Funktionsbeziehungen 

werden die gleichen Grundlagen herangezogen wie die zur Bewertung der Umweltauswirkung 

durch Flächeninanspruchnahme. Die Bewertung dieser Auswirkungen erfolgt einzelfallbezogen un-

ter Berücksichtigung von Art und Dauer der Trennwirkung sowie von vorhandenen alternativen 

Funktionsbeziehungen. 

 Temporäre Beeinträchtigung durch Schallimmissionen: Die Beurteilung der Schallimmissionen aus 

dem Baubetrieb im Bereich von erholungs- und freizeitrelevanten Einrichtungen (z. B. Rad- und 

Wanderwege) erfolgt in Anlehnung an die „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen 

Baulärm - Geräuschimmissionen“ (AVV-Baulärm). Die Bewertung dieser Auswirkungen erfolgt ein-

zelfallbezogen als verbal-argumentative Einschätzung. 
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6.1.2 Schutzgut Fläche 

Methodik der Bestandserfassung und -bewertung 

Gebäude-, Betriebs- und Erschließungsflächen machen den größten Teil des Flächenverbrauches aus. 

Dem Aspekt der nachhaltigen Flächeninanspruchnahme und der besonderen Bedeutung von unbebau-

ten, unzersiedelten und unzerschnittenen Freiflächen für die ökologische Dimension einer nachhaltigen 

Entwicklung wird durch das Schutzgut Fläche Rechnung getragen (DEUTSCHER BUNDESTAG 2017). 

Das Schutzgut Fläche soll der Überprüfung dienen, in wieweit das Ziel der Nachhaltigkeits-strategie der 

Bundesregierung, die Zunahme von Siedlungs- und Verkehrsfläche auf max. 30 ha/Tag zu reduzieren, 

erfüllt ist.   

Zur Kategorisierung werden die Flächen unterschieden. Es ist zu beachten, dass sich Siedlungs- und 

Verkehrsflächen aus Gebäuden und Verkehrsflächen und den zugehörigen Freiflächen zusammensetzen. 

Zur Beurteilung der Flächen im Schutzgut Fläche werden die versiegelten und unversiegelten Flächen 

getrennt aufgeführt. Grundlage für diese Ausweisung bei der den Untersuchungen zum UVP-Bericht bil-

det die flächendeckende Biotop- /Nutzungskartierung. 

Methodik der Auswirkungsprognose und der Bewertung der Auswirkungen 

Unter dem Flächenverbrauch wird die Änderung der Flächennutzung, besonders der Verlust von land-

wirtschaftlicher Nutzfläche und natürlichen Lebensräumen in Siedlungs- und Verkehrsflächen verstan-

den. 

Das Schutzgut Fläche umfasst die Brutto-Flächeninanspruchnahme des Vorhabens z.B. eines Verkehrs-

weges einschließlich aller Verkehrsbegleitflächen (versiegelte und nicht versiegelte Verkehrsflächen 

einschl. Böschungsflächen, Dämme, Einschnitt). Wasserflächen der Bundesstraßen sind nicht einzube-

ziehen (BMVI 2014).  

Im Rahmen des Schutzgutes Fläche werden folgende schädlichen Veränderungen betrachtet: 

 Versiegelung: Im Falle der Neuversiegelung gehen unbebaute, unzersiedelte und unzerschnittene 

Freiflächen weitgehend verloren. Ob erhebliche Umweltwirkungen vorliegen ist vom Ausmaß der 

Neuversiegelung und der Bedeutung der versiegelten Fläche abhängig.  

 Dauerhafte nicht versiegelte Überbauung mit Veränderung der Flächennutzung: Der Funktionsver-

lust nach der Veränderung der Fläche z.B. Böschungsflächen, Dämme, Einschnitte, Straßenneben-

flächen, wiederbegrünbare Flächen unter Brücken hängt von der Restleistungsfähigkeit der verblei-

benden Fläche ab.  

 Betriebsbedingte Inanspruchnahme von Flächen ohne Veränderung der bestehenden Flächennut-

zung. 

 Bauzeitliche Beeinträchtigung von Flächen: Bauzeitliche Beeinträchtigungen erfolgen insbesondere 

durch Veränderungen von Freiflächen. 
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6.1.3 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Methodik der Bestandserfassung und -bewertung 

Generell sind gemäß Bayerischem Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) die Belange des Denkmalschutzes 

und der Denkmalpflege bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. Denkmale sind 

als Quellen der Geschichte und Tradition zu schützen, zu pflegen, wissenschaftlich zu erforschen und 

sinnvoll zu nutzen. 

Auch das Bundesnaturschutzgesetz geht in § 1 Abs. 4 bei den Zielen von Naturschutz und Landschafts-

pflege auf den Schutz von Kulturdenkmälern ein: So sind historisch gewachsene Kulturlandschaften 

auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmalen zu bewahren. Dies gilt auch für die Umgebung ge-

schützter oder schützenswerter Kultur-, Bau- oder Bodendenkmäler, sofern dies für die Erhaltung der 

Eigenart oder Schönheit des Denkmals erforderlich ist. 

Es wurden alle bei den Denkmalschutzbehörden bekannten Denkmäler im Untersuchungsraum erfasst. 

Ausgewertet wurden die im Bayernatlas aufgeführten Bau- und Bodendenkmäler (abgerufen am 24. Juli 

2019 unter https://geoportal.bayern.de). 

Unter sonstigen Sachgütern werden im UVP-Bericht nur die nicht normativ geschützten, kulturhistorisch 

bedeutsamen Objekte oder Flächen verstanden. Andere Objekte mit vordergründig wirtschaftlicher Be-

deutung sind nicht Gegenstand des UVP-Berichtes (FROELICH & SPORBECK et al. 1998). 

Grundsätzlich ist allen kulturell bedeutsamen Objekten und Landschaftselementen eine hohe Bedeutung 

beizumessen. Dabei wird in der Denkmalpflege die Bedeutung nicht an der Qualität, sondern am Zeug-

niswert des Gegenstandes für die Geschichte der ländlichen Kultur bemessen. Die Kultur- und sonstigen 

Sachgüter werden dementsprechend in ihrer Sachdimension dargestellt. Eine formale Bedeutungsein-

stufung entfällt. 

Methodik der Auswirkungsprognose und der Bewertung der Auswirkungen 

Gemäß Art. 4 und 5 DSchG sind Baudenkmäler zu erhalten und in ihrer ursprünglichen bzw. einer 

gleichwertigen Bestimmung zu nutzen. Eine Maßnahmenregelung ergibt sich in Art. 6 DSchG, so bedarf 

es der Erlaubnis, wer „Baudenkmäler beseitigen, verändern oder an einen anderen Ort verbringen“ will 

oder „in der Nähe von Baudenkmälern Anlagen errichten, verändern oder beseitigen will, wenn sich 

dies auf Bestand oder Erscheinungsbild eines der Baudenkmäler auswirken kann“ (Art. 6 Abs.  1(1) 

DSchG). Die Art. 7 bis 9 des Denkmalschutzgesetzes regeln den Umgang und Schutz von Bodendenkmä-

lern. Demnach bedarf nach Art. 7 Abs. 1 (1) DSchG der Erlaubnis, „wer auf einem Grundstück nach Bo-

dendenkmälern graben oder zu einem anderen Zweck Erdarbeiten auf einem Grundstück vornehmen 

will, obwohl er weiß oder vermutet oder den Umständen nach annehmen muss, dass sich dort Boden-

denkmäler befinden“. 
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Übersicht über die Auswirkungskategorien 

Im Rahmen des Schutzgutes Kulturgüter werden folgende Auswirkungskategorien betrachtet: 

 Verlust durch temporäre und dauerhafte Flächeninanspruchnahme: Verluste der gemäß DSchG ge-

schützten Kultur- und sonstigen Sachgüter werden auf Grund ihres gesetzlichen Schutzstatus und 

des damit verbundenen Beseitigungsverbotes bzw. Genehmigungsvorbehaltes höher eingestuft als 

Verluste von Kultur- und sonstigen Sachgütern ohne gesetzlichen Schutzstatus. Die Zerstörung bzw. 

der Verlust von Kultur- und sonstigen Sachgütern ist jedoch unabhängig vom Schutzstatus als er-

heblich im Sinne des UVPG einzustufen. 

 Beeinträchtigung des Erscheinungsbilds von Denkmälern durch Veränderungen in ihrer Umgebung: 

Veränderungen der Umgebungsstruktur der Denkmäler werden einzelfallbezogen beschrieben und 

verbal-argumentativ bewertet. Umgebungsveränderungen gelten als erheblich, sofern sie dauerhaft 

sind und das Erscheinungsbild des Denkmales deutlich stören. 

 Beeinträchtigung durch Erschütterungen und Luftschadstoffimmissionen: Beeinträchtigung der 

Denkmäler durch Erschütterungen und Luftschadstoffimmissionen werden einzelfallbezogen be-

schrieben und verbal-argumentativ bewertet. Auswirkungen werden als erheblich eingestuft, sofern 

sich die Luftschadstoffsituation dauerhaft signifikant erhöht oder Schäden infolge Erschütterungen 

nicht ausschließen lassen. 

Sonstige Sachgüter  

Methodik der Bestandserfassung und -bewertung 

Die land- und forstwirtschaftlichen Flächen werden auf der Grundlage der durchgeführten Biotoptypen-

kartierung erfasst. Zu den landwirtschaftlich genutzten Flächen zählen Acker und Grünland (feucht, 

frisch, trocken, Streuobstwiesen). Zu den forstlich genutzten Flächen zählen Laubwald, Mischwald so-

wie Nadelwald. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der natürlichen Ertragsfähigkeit des Bodens .  

Weiterhin werden mögliche Vorbehaltsgebiete für Bodenschätze und sonstige wirtschaftlich zu nutzende 

Flächen erfasst.  

Methodik der Auswirkungsprognose und der Bewertung der Auswirkungen 

Im Rahmen des Umweltaspekts sonstige Sachgüter wird folgende Auswirkungskategorie betrachtet:  

 Verlust von land- und forstwirtschaftlichen Flächen durch temporäre und dauerhafte Flächeninan-

spruchnahme: Der Verlust von land- und forstwirtschaftlichen Flächen im Bereich anlagenbedingter 

Flächeninanspruchnahme ist grundsätzlich als hoch anzusehen, da ein vollständiger Wertverlus t auf 

den betroffenen Flächen stattfindet. Deshalb werden diese Flächenverluste in der Regel als erhebli-

che Umweltauswirkung gemäß UVPG gewertet. Eine Ausnahme kann eine geringe Flächeninan-

spruchnahme bilden, durch die land- und forstwirtschaftlichen Flächen nur kleinflächig beeinträch-

tigt werden.  
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6.1.4 Wechselwirkungen 

„Wechselwirkungen“ sind Wirkungsbeziehungen im ökosystemaren Wirkungsgefüge der Umwelt (ener-

getisch, stofflich, informatorisch), soweit sie aufgrund zu erwartender Projektauswirkungen von ent-

scheidungserheblicher Bedeutung sein können. Darauf aufbauend lassen sich „Auswirkungen infolge 

von Wechselwirkungen“ definieren als entscheidungserhebliche projektbezogene Umweltauswirkungen, 

die aufgrund von ökosystemaren Wechselwirkungen entstehen können. Hierbei spielt auch das kumula-

tive Zusammenwirken mehrerer Wirkpfade eine Rolle. Daneben können sog. „Wirkungsverlagerungen“ 

auftreten, die sich gemäß Pkt. 0.6.2.1 der UVPVwV als Problemverschiebungen, die aufgrund von pro-

jektbezogenen Vermeidungs-, Minderungs- und Schutzmaßnahmen auftreten, definieren lassen (s. 

SPORBECK ET AL., 1997). 

Die schutzgutübergreifenden Wechselwirkungen werden im Rahmen der relevanten Beurteilungskrite-

rien für die Schutzgüter berücksichtigt und bei Bedarf im Einzelfall als zusätzl iches Bewertungskrite-

rium für die jeweiligen Schutzgüter eingestellt. 

Tabelle 4 zeigt auf, welche ökosystemaren Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern und deren 

Teilfunktionen im Einzelnen relevant sein können. 

Tabelle 4: Zusammenstellung der schutzgutbezogen betrachteten Wechselwirkungen 

Schutzgut / Schutzgutfunktion Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern 

Menschen 
Wohn- und Wohnumfeldfunk-
tion 
Erholungs- und Freizeitfunktion 

(Die Wohn- / Wohnumfeldfunktion und die Erholungsfunktion 
sind nicht in ökosystemare Zusammenhänge eingebunden) 

Pflanzen 
Pflanzen und Biotope 

Abhängigkeit der Vegetation von den abiotischen Standortei-
genschaften (Bodenform, Geländeklima, Grundwasserflurab-
stand, Oberflächengewässer) 
(Pflanzen als Schadstoffakzeptor im Hinblick auf die Wirk-
pfade Pflanzen-Mensch, Pflanzen-Tiere) 
Anthropogene Vorbelastungen von Biotopen 

Tiere  
Faunistische Lebensraumfunk-
tion 

Abhängigkeit der Tierwelt von der biotischen und abiotischen 
Lebensraumausstattung (Vegetation / Biotopstruktur, Bio-
topvernetzung, Lebensraumgröße, Boden, Geländeklima / 
Bestandsklima, Wasserhaushalt) 
Spezifische Tierarten / Tierartengruppen als Indikator für die 
Lebensraumfunktion von Biotoptypen/-komplexen 
Anthropogene Vorbelastungen von Tieren und Tierlebensräu-
men 



B 13 ANSBACH – INGOLSTADT, ORTSUMGEHUNG MERKENDORF 

 

Anlage 1 zu Unterlage 1: UVP-Bericht 33 

Schutzgut / Schutzgutfunktion Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern 

Boden 
Lebensraumfunktion  
Regelfunktion für den Wasser- 
und Stoffhaushalt 
Filter-, Puffer- und Transfor-
matorfunktion 
Archivfunktion 

Abhängigkeit der ökologischen Bodeneigenschaften von den 
geologischen, geomorphologischen, wasserhaushaltlichen, 
vegetationskundlichen und klimatischen Verhältnissen 
Boden als Standort für Biotope / Pflanzengesellschaften 
Boden als Lebensraum für Bodentiere 
Boden in seiner Bedeutung für den Landschaftswasserhaus-
halt (Grundwasserneubildung, Retentionsfunktion, Grund-
wasserschutz, Grundwasserdynamik) 
Boden als Schadstoffsenke und Schadstofftransportmedium 
im Hinblick auf die Wirkpfade Boden-Pflanzen, Boden-Was-
ser, Boden-Menschen, (Boden-Tiere) 
Abhängigkeit der Erosionsgefährdung des Bodens von den 
geomorphologischen Verhältnissen und dem Bewuchs (z.B. 
Bodenschutzwald) 
Anthropogene Vorbelastungen des Bodens 

Oberflächengewässer 
Lebensraumfunktion 
Funktion im Landschaftswas-
serhaushalt 

Abhängigkeit des ökologischen Zustandes von Auenberei-
chen (Morphologie, Vegetation, Tiere, Boden) von der Ge-
wässerdynamik 
Abhängigkeit der Selbstreinigungskraft vom ökologischen 
Zustand des Gewässers (Besiedelung mit Tieren und Pflan-
zen) 
Gewässer als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
Abhängigkeit der Gewässerdynamik von der Grundwasserdy-
namik im Einzugsgebiet (in Abhängigkeit von Klima, Relief, 
Hydrogeologie, Boden, Vegetation / Nutzung) 
Anthropogene Vorbelastungen von Oberflächengewässern 

Grundwasser 
Grundwasserdargebots-funk-
tion (Quantität / Qualität) 
Verschmutzungsempfindlichkeit 
Funktion im Landschaftswas-
serhaushalt 

Abhängigkeit der Grundwasserergiebigkeit von den hydroge-
ologischen Verhältnissen und der Grundwasserneubildung 
Abhängigkeit der Grundwasserneubildung von klimatischen, 
bodenkundlichen und vegetationskundlichen / nutzungsbezo-
genen Faktoren 
Abhängigkeit der Verschmutzungsempfindlichkeit von der 
Grundwasserneubildung und der Speicher- und Reglerfunk-
tion des Bodens 
Oberflächennahes Grundwasser als Standortfaktor für Bio-
tope und Tierlebensgemeinschaften 
Grundwasserdynamik und seine Bedeutung für den Wasser-
haushalt von Oberflächengewässern 
Oberflächennahes Grundwasser (und Hangwasser) in seiner 
Bedeutung als Faktor der Bodenentwicklung 
Grundwasser als Schadstofftransportmedium im Hinblick auf 
die Wirkpfade Grundwasser-Menschen, (Grundwasser-Ober-
flächengewässer, Grundwasser-Pflanzen) 
Anthropogene Vorbelastungen des Grundwassers 
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Schutzgut / Schutzgutfunktion Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern 

Klima 
Bioklimatische Ausgleichsfunk-
tion 
Bioklimatische Belastung 

Geländeklima in seiner klimaökologischen Bedeutung für 
den Menschen 
Geländeklima (Bestandsklima) als Standortfaktor für die Ve-
getation und die Tierwelt 
Abhängigkeit des Geländeklimas und der klimatischen Aus-
gleichsfunktion (Kaltluftabfluss u.a.) von Relief, Vegetation / 
Nutzung und größeren Wasserflächen 
Abhängigkeit der lufthygienischen Belastungssituation von 
geländeklimatischen Besonderheiten (lokale Windsysteme, 
Frischluftschneisen, Tal- und Kessellagen, städtebauliche 
Problemlagen) 
Bedeutung von Waldflächen für den regionalen Klimaaus-
gleich (Klimaschutzwälder) 
Anthropogene Vorbelastungen des Klimas 

Luft 
lufthygienische Belastung 
lufthygienische Ausgleichsfunk-
tion 

Lufthygienische Situation für den Menschen 
Bedeutung von Vegetationsflächen für die lufthygienische 
Ausgleichsfunktion (u.a. Immissionsschutzwälder) 
Luft als Schadstofftransportmedium im Hinblick auf die Wirk-
pfade Luft-Pflanzen, Luft-Menschen 
Anthropogene, lufthygienische Vorbelastungen 

Landschaft 
Landschaftsbild und Land-
schaftserleben 

Abhängigkeit des Landschaftsbildes von den Landschaftsfak-
toren Relief, Vegetation/ Nutzung, Oberflächengewässer 
Leit-, Orientierungsfunktion für Tiere 
Anthropogene Vorbelastungen des Landschaftsbildes 

 

Die Zusammenstellung in Tabelle 4 zeigt, dass bereits die schutzgutbezogene Abarbeitung von Umwelt-

auswirkungen im UVP-Bericht bzw. LBP dem schutzgutübergreifenden Ansatz der UVP gerecht wird.  

6.2 Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind (Anlage 

4, Nr. 11 UVPG) 

Vor dem Hintergrund des derzeitigen allgemeinen Kenntnisstandes und der allgemein anerkannten Prü-

fungsmethoden sind bei der Ermittlung, Beschreibung und Beurteilung der zu erwartenden erheblichen 

nachteiligen Umweltauswirkungen durch das Vorhaben keine offensichtlichen und relevanten Schwie-

rigkeiten aufgetreten. 
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